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ANTRAG 

AUF ZULASSUNG ZUR FORTBILDUNGSPRÜFUNG 2023/2024 GEMÄSS §§ 53 ff. BBIG 

ZUM/ZUR FACHASSISTENT/-IN LOHN UND GEHALT 

 
Anmeldeschluss 18. August 2023 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Fortbildungsprüfung 2023/2024 gemäß §§ 53 ff. BBiG 
 

I. Angaben zur Person 

 

Name, Vorname:  
 ................................................................................................. 

Geburtsname:  

 ................................................................................................. 

Geburtsdatum und -ort:  
 ................................................................................................. 

Staatsangehörigkeit:  
 ................................................................................................. 

Anschrift:  
 ................................................................................................. 

  

 ................................................................................................. 

 

Derzeitiger Arbeitgeber:  
 ................................................................................................. 

(möglichst Stempel) 

 ................................................................................................. 

Erreichbarkeit: 

 

Telefon Arbeitgeber: ................................................................................................. 

 

Telefon Privat: ................................................................................................. 

 

E-Mail: ................................................................................................. 

 
 

II. Beruflicher Werdegang 
 

Schulbildung: 
 

von ...................... bis ......................   Schule: ..............................................   Abschluss: ................................. 

 

von ...................... bis ......................   Schule: ..............................................   Abschluss: ................................. 

 

von ...................... bis ......................   Schule: ..............................................   Abschluss: ................................. 

 

von ...................... bis ......................   Schule: ..............................................   Abschluss: ................................. 

 

von ...................... bis ......................   Schule: ..............................................   Abschluss: ................................. 
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Studium: 
 

von ................................. bis .........................................   Abschluss .................................................................. 

 

Berufsausbildung: 
 

Abgeschlossene Berufsausbildung  als ........................................................................................... 

 

  am ............................................ (Datum des Zeugnisses) 

 

Die Prüfung wurde abgelegt bei der     ............................................................................................ 

                           (seinerzeit zuständige Kammer) 

Praktische Tätigkeit in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden, ohne Ausbildungszeiten: 

 

von ...................... bis ......................    Wochenarbeitszeit: ................ Stunden 

 

 Arbeitgeber: .............................................................................. 
 

von ...................... bis ......................    Wochenarbeitszeit: ................ Stunden 

 

 Arbeitgeber: .............................................................................. 
 

von ...................... bis ......................    Wochenarbeitszeit: ................ Stunden 

 

  Arbeitgeber: .............................................................................. 
 

Berufliche Fortbildungsmaßnahmen: 

 

von ................... bis ...................   bei: ............................................................................................ 

 

Bescheinigung über die Teilnahme vom: ....................................................................................... 
 

Zeugnisse und Bescheinigungen (Schulbildung, Ausbildung) und die Nachweise über die praktische 

Tätigkeit in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden sind diesem Antrag beigefügt. 
 

 

III. Erklärung 
 

„Ich erkläre, 

 bislang an keiner Fortbildungsprüfung zum/zur Fachassistent/-in Lohn und Gehalt teilgenommen zu 

haben 

 bereits einmal/mehrmals am …………………………..(mit/ohne Erfolg) an der Fortbildungsprüfung 

zum/zur Fachassistent/-in Lohn und Gehalt, durchgeführt von der Steuerberaterkammer 

……………………………..........., teilgenommen zu haben.“ 

 

Die Gebühr zur Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung in Höhe von  

€ 130,-- und die Prüfungsgebühr in Höhe von € 180,--, zusammen € 310,--, wurden auf das Konto der 

Steuerberaterkammer bei der 

 Postbank Karlsruhe IBAN DE18 6601 0075 0067 6257 54 BIC PBNKDEFF660 

oder auf das Konto bei der 

 Sparkasse Heidelberg IBAN DE91 6725 0020 0000 0281 50 BIC SOLADES1HDB 

mit der Anmeldung überwiesen. 
 

 

 _____________________________________   ______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift  
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IV. Einverständniserklärung zur Erhebung und elektronischen Verarbeitung  

personenbezogener Daten 

 

Soweit es sich bei Daten aus dem Antrag auf Prüfungszulassung nicht um Daten handelt, die zur Durchführung 

des Prüfungsverfahren notwendig sind (Pflichtangaben), erkläre ich mich mit deren Erhebung und 

elektronischen Verarbeitung einverstanden. Von den nachstehenden Informationen nach Art. 13 DSGVO habe 

ich Kenntnis genommen. 

 

 

 _____________________________________   ______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 
 

 

INFORMATION DER STEUERBERATERKAMMER NORDBADEN NACH 

ARTIKEL 13 DSGVO ZUR DATENERHEBUNG BEIM BETROFFENEN  

 

Diese Information gilt für alle von der Steuerberaterkammer Nordbaden als verantwortlicher Stelle / 

Dienstleister erhobenen personenbezogenen Daten. 

 

Für die Erhebung der personenbezogenen Daten ist die Steuerberaterkammer Nordbaden, Vangerowstraße 

16/1, 69115 Heidelberg, Tel: 06221/183077, E-Mail: post@stbk-nordbaden.de verantwortlich.  

 

Die bei Ihnen erhobenen Daten werden zum Zweck der Erfüllung unserer Aufgaben auf der Grundlage von 

Artikel 6 Abs. 1 a, b, c und e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben. Soweit es sich dabei nicht 

um Daten handelt, die Sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben mitteilen müssen (Pflichtangaben), haben Sie sich 

mit deren Erhebung einverstanden erklärt. 

 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur soweit wir aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift dazu 

verpflichtet sind oder dies zur Erfüllung von uns zu erbringenden Leistungen zwingend erforderlich ist bzw. 

eine entsprechende Einwilligung Ihrerseits vorliegt. 

 

Die Daten werden gelöscht, sobald Sie für den Zweck für den Sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich 

sind bzw. nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. 

 

Ihr Einverständnis zur Erhebung freiwilliger Angaben können Sie jederzeit widerrufen. Nach der 

Datenschutzgrundverordnung haben Sie zudem jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten und können jederzeit die Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung oder 

Übertragung dieser Daten beantragen oder deren Verarbeitung widersprechen.  

 

Sie können unseren Datenschutzbeauftragen unter datenschutz@stbk-nordbaden.de oder unter der oben 

genannten Postadresse der Kammer erreichen. 

 

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel: 0711/6155410, Fax: 

0711/61554115, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de als der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

 

mailto:datenschutz@stbk-nordbaden.de
mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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Erläuterungen zum Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung 2023/2024 gemäß §§ 53 ff. BBiG 

zum/zur Fachassistenten/Fachassistentin Lohn und Gehalt 

 

Zum Antrag auf Zulassung zur Fortbildungsprüfung bitten wir die folgenden Erläuterungen zu beachten. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass Anträge auf Zulassung ohne die Nachweise über die unten genannten 

Voraussetzungen der Prüfungsordnung nicht bearbeitet werden können. 
 

Die Ausfertigung des Antrags mit allen Anlagen bitten wir bis spätestens 
 

18. August 2023 
 

bei der Kammergeschäftsstelle einzureichen. 

Anträge, die nach diesem Zeitpunkt bei der Steuerberaterkammer Nordbaden eingehen bzw. deren 

Gebühren noch nicht bezahlt wurden, können nicht berücksichtigt werden. 

 

1. Zulassung zur Fortbildungsprüfung gemäß §§ 53 ff. BBiG 

 

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung sind in § 9 der „Prüfungsordnung für die 

Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum Fachassistenten/zur Fachassistentin Lohn und Gehalt geregelt: 

 
§ 9 - Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen: 
 

wer mit Erfolg die Abschlussprüfung als "Steuerfachangestellter/Steuerfachangestellte" abgelegt hat, und 
danach zum Ende des Monats, der dem schriftlichen Teil der Prüfung vorausgeht, eine praktische 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuerwesens von mindestens einem Jahr bei einem Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Rechtsanwalt, einer Steuer-
beratungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buchprüfungsgesellschaft, Rechtsanwalts-
gesellschaft oder einem Verein gemäß § 4 Nr. 8 StBerG in einem Umfang von mindestens 16 Wochen-
stunden nachweisen kann. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch zuzulassen, 
 
a) wer nachweist, dass er nach erfolgreichem Abschluss einer gleichwertigen Berufsausbildung (z.B. 

Rechtsanwaltsfachangestellter, Bankkaufmann, Industriekaufmann, Groß- und Außenhandelskaufmann) 

bis zum Ende des Monats, der dem schriftlichen Teil der Prüfung vorausgeht, mindestens drei Jahre auf 

dem Gebiet des Steuerwesens, davon mindestens zwei Jahre bei einem Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Rechtsanwalt, einer Steuer-

beratungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buchprüfungsgesellschaft, Rechtsanwalts-

gesellschaft oder einem Verein gemäß § 4 Nr. 8 StBerG in einem Umfang von mindestens 16 Wochen-

stunden praktisch tätig gewesen ist, 
 
b) wer keine gleichwertige Berufsausbildung nachweisen kann, jedoch bis zum Ende des Monats, der dem 

schriftlichen Teil der Prüfung vorausgeht, mindestens fünf Jahre auf dem Gebiet des Steuer- und 

Rechnungswesens, davon mindestens drei Jahre bei einem Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, 

Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Rechtsanwalt, einer Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Buchprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltsgesellschaft oder einem Verein gemäß 

§ 4 Nr. 8 StBerG in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden praktisch tätig gewesen ist. 
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(3) In besonderen Ausnahmefällen kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen und Nachweisen über seine Vorbildung und den beruflichen Werdegang darlegt, dass er bei einem 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Rechtsanwalt, einer 
Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buchprüfungsgesellschaft, Rechtsanwalts-
gesellschaft oder einem Verein gemäß § 4 Nr. 8 StBerG Qualifikationen erworben hat, die den Anforderungen 
an den Bewerber gemäß Absatz 1 entsprechen. 
 
(4) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind zu berücksichtigen. 
 
(5) Voraussetzung für die Zulassung ist, dass der Bewerber zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung 
seinen Beschäftigungsort, in Ermangelung einer Beschäftigung seinen Wohnort, im Bezirk der Kammer hat. 
 
(6) Zur Fortbildungsprüfung ist nicht zuzulassen, wer die Fortbildungsprüfung bereits mit Erfolg abgelegt 
hat. 

 

 Die Zulassung zur Prüfung kann bis zur Beendigung der Fortbildungsprüfung widerrufen werden, wenn sie 

aufgrund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen worden ist (§ 11 Abs. 3 der 

Prüfungsordnung).  

 

2. Gebühren 

 

 Die Gebühren in Höhe von zusammen € 310,-- sind mit der Antragstellung fällig. 

 

 Gemäß § 12 Abs. 3 der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum 

Fachassistenten/zur Fachassistentin Lohn und Gehalt werden die Gebühren in den Fällen des Nichtbestehens 

der Prüfung, des Ausschlusses gemäß § 22 Abs. 1 der Fortbildungsprüfungsordnung oder keiner Teilnahme 

an der mündlichen Prüfung gemäß § 23 Abs. 4 der Fortbildungsprüfungsordnung nicht erstattet. Im Falle des 

Rücktritts gemäß § 23 Abs. 1 der Fortbildungsprüfungsordnung (vgl. Abschnitt 7) wird die Prüfungsgebühr 

zur Hälfte erstattet. 

 

Bei einer Wiederholung sind die Gebühren erneut zu entrichten (§ 12 Abs. 4 der Fortbildungs-

prüfungsordnung). 

 

3. Gegenstand und Gliederung der Fortbildungsprüfung gemäß §§ 53 ff. BBiG 

  

Die Fortbildungsprüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgebiete:  

 

a) Steuerrecht (insbesondere Lohnsteuerabzugsverfahren, Lohnsteueranmeldung, steuerfreier Arbeitslohn), 

 

b) Sozialversicherungsbeitragsrecht (insbesondere Beitragsberechnung, Meldepflichten, Statusfeststellung, 

Umlageverfahren, Außenprüfung), 

 

c) Rechtsübergreifende Themen (insbesondere geldwerte Vorteile/Sachbezüge, Betriebliche 

Altersversorgung, Mehrfachbeschäftigte, besondere Personengruppen, Grundzüge der Baulohnabteilung, 

Nettolohnvereinbarung, Entgeltpauschalierung, Einmalbezüge/mehrjährige Bezüge), 

 

d) Grundzüge des Arbeitsrechts (insbesondere gesetzliche Grundlagen, Arbeitsvertragsrecht, Tarif-

vertragsrecht), 

 

e) Besondere Themen (insbesondere Kurzarbeitergeld, Pfändung, Meldevorschriften, 

 Dokumentationspflichten, Rechtsbehelfe, Datenschutz/Datensicherheit).  
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Die Prüfung besteht aus zwei Prüfungsfächern, und zwar aus einem schriftlichen Teil und einer mündlichen 

Prüfung. Im schriftlichen Teil der Prüfung ist eine Klausur mit praxistypischer und prüfungsgebiets-

übergreifender Aufgabenstellung aus den Gebieten a) bis e) zu fertigen. Die Bearbeitungsdauer beträgt vier 

Zeitstunden. 

 

Der mündliche Teil der Fortbildungsprüfung erstreckt sich auf die zuvor genannten Prüfungsgebiete a) bis e). 

Für den relevanten Veranlagungszeitraum der Fortbildungsprüfung gilt die Rechtslage zum 1. Januar 

2023.  

In der mündlichen Prüfung Anfang 2024 sollte mit Fragen mit dem Rechtsstand des Vorjahres und aus 

aktuellen Entwicklungen gerechnet werden. 

 

4. Hinweise und Hilfsmittel 

 

1. Textausgaben 

Für den schriftlichen Teil der Fortbildungsprüfung Fachassistent/in Lohn und Gehalt werden als 

Hilfsmittel, ohne Einschränkung, Textausgaben 

- von Gesetzen und Verordnungen (Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht) 

- von Richtlinien und Erlassen (nur Steuerrecht) 

als Loseblatt- Sammlung oder gebunden zugelassen, dabei darf es sich nicht um Lexika oder 

Kommentare handeln: 

 

a) STEUERRECHT Steuergesetze Steuerrichtlinien Steuererlasse 

(z.B. aus dem C.H. Beck- Verlag oder Textausgaben anderer Verlage) 

Zur Prüfung zugelassen sind ebenfalls amtliche Textausgaben (z.B. Amtliches Lohnsteuer - Handbuch) 

 

b) SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGSRECHT 

Die in der Anlage I dargestellten Gesetze und Verordnungen (enthalten z.B. in „SGB 2023" Verlag 

Wolters Kluwer Deutschland) 

 

c) ARBEITSRECHT 

Die in der Anlage II dargestellten Gesetze und Verordnungen (enthalten z.B. in „Arbeitsgesetze" Beck 

- Texte aus dem dtv Verlag). 

 

Die für die Beantwortung der jeweiligen Fragestellung einschlägigen Paragrafen sind in dem 

Themengebiet I. Steuerrecht und, sofern es sich um steuerrechtliche Thematiken handelt, im Teil III. 

Themenübergreifend anzugeben. Im Teil II. Sozialversicherungsbeitragsrecht und IV. 

Grundzüge des Arbeitsrechts sind keine Paragrafen zu benennen, es sei denn, es wird ein 

entsprechender Hinweis innerhalb der Aufgabenstellung gegeben. 

 

Die Verantwortung für die Verwendung der erforderlichen Textausgaben obliegt dem 

Prüfungsteilnehmer, dies gilt insbesondere auch, sofern diese unterschiedliche redaktionelle 

Ergänzungen enthalten bzw. nicht enthalten sowie für die fehlenden Gesetze und Verordnungen die in 

den Referenzwerken enthalten sind. Die Texte dürfen, außer Unterstreichungen, Markierung und Hilfen 

zum schnelleren Auffinden der Vorschriften (sog. Griffregister) keine weiteren Anmerkungen oder 

Eintragungen enthalten. Die Griffregister dürfen Stichworte aus der Überschrift und Paragraphen 

enthalten. Eine weitere Beschriftung ist nicht zulässig. Zuwiderhandlungen gelten als Täuschungs-

versuch i. S. d. § 20 der Prüfungsordnung. Die Hilfsmittel sind vom Prüfling mitzubringen. Bei fehlen-

den oder nicht ordnungsgemäßen Texten (weil z.B. mit Erläuterungen versehen) stellt die Kammer 

keinen Ersatz. 

  



 

7  Vordruck/Stand Juli 2023 

 

 

2. Rechtsstand/ Stoffgebiete 

Die o. g. Textausgaben sollen die Rechtsvorschriften enthalten, die für die Beurteilung/Lösung der 

Sachverhalte/Aufgaben entsprechend der Rechtslage 01.01.2023 von Bedeutung sind. 

Tätigkeitsschlüssel und Personengruppen werden der Klausur als Anlage beigefügt, sofern diese 

genannt werden sollen. 

 

3. Elektronische Hilfsmittel 

Ein einfacher Taschenrechner, ohne weitergehende Speicher - und Programmierungsfunktion, ist als 

Hilfsmittel für Rechenoperationen in allen Prüfungsfächern zugelassen. Der komplette Lösungsweg 

muss jedoch schriftlich niedergelegt werden, so dass lediglich Nebenrechnungen entfallen. Die 

Benutzung des Taschenrechners liegt im Ermessen des Prüflings. Das mit der Benutzung verbundene 

Risiko (z. B. Ausfall des Gerätes, fehlerhaftes Funktionieren, falsche Handhabung) muss der Prüfungs-

teilnehmer selbst tragen. Widerspruch gegen ein festgestelltes Prüfungsergebnis kann aus diesem 

Grunde nicht erhoben werden. Das Ausleihen oder die Weitergabe des Taschenrechners während der 

Prüfung ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen gelten als Täuschungsversuch. Das Mitführen von 

Smartphones, Smartwatches und anderer elektronischer Hilfsmittel sowie deren Verwendung 

sind nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung wird als Täuschungsversuch angesehen. 

 

 

 

Anlage 1 

 

AAG: 

BEEG: 

BVV:  

DEÜV: 

EFZG: 

KSVG: 

KVLG 1989: 

MuSchG: 

PflegeVG 

SGB I: 

SGB II: 

SGB III: 

 
 

SGB IV: 

SGBV: 

SGB VI: 

SGB VII: 

SGB IX: 

SGBX: 

SGB XI: 

SGG: 

SvEV: 

§§ 1-12 

§§ 1-2b, 2f-4,5-7, 10-11, 15-21 

§§ 1-15 

§§ 1-42 

§§ 1-13 

§§ 1-36a 

§§ 1-64 

§§1-24 

Art.: 40, 42, 45, 49 

§§ 1-71 

§§ 1-18e, 35, 41, 44a, 50-52a, 56-62 

§§ 1-28a, 44-45, 47, 93-107, 110-111 a, 119-121, 136-162, 165-175, 309-320, 323-328, 332-336a, 

340-351, 394-404, 406-420, 425-434, 436, 438-447 
 

§§ 1-94, 110a-119 

§§ 1-47, 47b-92, 93-136a, 137-268, 270, 271-275, 276-321 

§§ 1-321 

§§ 1-38, 44-52, 54-89, 92-103, 110-117, 121-191, 193-197, 199-223, Anlage 1 zu § 114 

§§ 1-70 

§§ 1-120 

§§ 1-130 

§§ 1-14, 19-20,27-33,38-45,50-219 

§§ 1-3 
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Anlage II 

 
GG: 

BGB: 

 

 

GewO: 

AGG: 

NachwG: 

TzBfG: 

AltersteilzeitG: 

EntgeltfortzahlungsG: 

AAG: 

BUrlG: 

KSchG: 

BetrAVG: 

SchwarzArbG: 

PflegeZG: 

FPfZG: 

AÜG: 

BBiG: 

SGB III: 

SGB IV: 

SGB VI: 

SGB VII: 

SGB IX: 

SGB X: 

ArbZG: 

BDSG: 

EU-DSGVO: 

MuSchG: 

BEEG: 

JArbSchG: 

TVG: 

MiLoG: 

AEntG: 

BetrVG: 

ZPO:

Art. 1-6, 9, 12, 14-15, 20, 28, 74, 91e, 140 

§§ 13, 113, 116-127a, 130, 134, 138-151, 157-158, 162, 164-181, 186-205, 208-209, 212, 214, 

215, 241, 242, 249, 252-254, 273-288, 293-311 a, 313-327, 355,394, 611-631, 662, 670, 812, 

816-819, 823, 826, 831, 1004 

§§ 6, 105-110, 155 

§§1-33 

§§ 1-5 

§§ 1-23 

§§ 1- 6 

§§ 1-13 

§§ 1-12 

§§ 1-16 

§§ 1-26 

§§ 1-32 

§§ 1-6, 8-11, 23 

§§1-8 

§§1-15 

§§1-20 

§§1-105 

§§ 136-162, 312 

§§ 2-18, 25, 28a-28p 

§§ 35-42, 133 

§§ 2-3, 5-9, 15, 21-23, 26 (1), 104-113 

§§ 1-2, 14, 151-183, 199, 201-218 

§§ 69, 115-116 

§§ 1-26 

§§ 1-7,27-38,41-43 

Art.1-7,9, 12-23,88,94 

§§ 1-25 

§§ 1-27 

§§ 1-60 

§§ 1-13 

§§ 1-24 

§§ 1-25 

§§ 90-105 

§§ 850-851, 851c-851 d, nicht amtlicher Anhang zu § 850c 
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5. Prüfungstermin und –ort 

 

Der schriftliche Teil der Fortbildungsprüfung findet am 18. Oktober 2023 im Rechbergsaal des Bürger-

und Veranstaltungszentrums, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal statt. Der mündliche Teil der 

Prüfung wird voraussichtlich Ende Januar / Anfang Februar 2024 in der Kammergeschäftsstelle in 

Heidelberg durchgeführt. 

 

 

6. Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse Behinderter 

 

Die besonderen Verhältnisse Behinderter werden auf Antrag berücksichtigt; die erforderlichen 

Regelungen trifft die Kammer. Ein entsprechender Antrag ist mit dem Antrag auf Zulassung zur 

Prüfung zu stellen. Dabei ist die Art der Behinderung darzulegen und auf Verlangen der Kammer eine 

ärztliche Bescheinigung eines von ihr benannten Arztes vorzulegen. 

 

Bei zeitlich befristeten, nicht andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen handelt es sich um 

keine Behinderung im Sinne der Vorschriften der Fortbildungsprüfungsordnung. 

 

 

7. Rücktritt 

 

Der Rücktritt ist nur bis zum Ende der schriftlichen Prüfung möglich. Er ist ausdrücklich gegenüber der 

Kammer oder dem Aufsichtführenden schriftlich zu erklären. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht 

abgelegt. Dies bedeutet, dass die schriftliche Erklärung über den Rücktritt der Kammer oder dem 

Aufsichtführenden am 18. Oktober 2023 vor dem Ende der Bearbeitungszeit (soweit keine Prüfungs-

zeitverlängerung vorliegt also vor 13.00 Uhr) zugegangen sein muss. Als Rücktritt gilt auch, wenn der 

Prüfungsbewerber zum schriftlichen Teil der Prüfung nicht erscheint oder die Klausur nicht abgibt. 

 

Nimmt der Prüfungsbewerber an der mündlichen Prüfung ganz oder teilweise nicht teil, ohne dass ein 

wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

 


